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Regelungen zur Aufhebung von Regelungen zur Aufhebung von Regelungen zur Aufhebung von Regelungen zur Aufhebung von Magister-Studien-Magister-Studien-Magister-Studien-Magister-Studien-
gängen an der Universität Bielefeld vom 15. Januargängen an der Universität Bielefeld vom 15. Januargängen an der Universität Bielefeld vom 15. Januargängen an der Universität Bielefeld vom 15. Januar
2009200920092009

1.1.1.1. Aufhebung von Magister-Studiengängen an derAufhebung von Magister-Studiengängen an derAufhebung von Magister-Studiengängen an derAufhebung von Magister-Studiengängen an der
Universität BielefeldUniversität BielefeldUniversität BielefeldUniversität Bielefeld

Aufgrund der Beschlüsse des Rektorats vom 11.06.
und 23.07.2002 und der Genehmigung des Minis-
teriums für Schule, Wissenschaft und Forschung
vom 10.06.2002 waren die in der Anlage genannten
Magister-Studiengänge aufgehoben worden (Ver-
kündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche
Bekanntmachungen – Jg. 31 Nr. 20 S. 242 vom 02.
Dezember 2002).

2.2.2.2. EinschreibungsmöglichkeitenEinschreibungsmöglichkeitenEinschreibungsmöglichkeitenEinschreibungsmöglichkeiten
Neueinschreibungen waren letztmalig zum Sommer-
semester 2002 möglich. Nach Maßgabe der verfüg-
baren Studienplatzkapazitäten können Einschrei-
bungen in höheren Fachsemestern unter Anrech-
nung von bisher erbrachten Studienleistungen noch
erfolgen, soweit sie die fristgerechte Aufhebung des
jeweiligen Studiengangs zum 01.10.2010 nicht
gefährden.

3.3.3.3. StudienangebotStudienangebotStudienangebotStudienangebot
Die nach den Bestimmungen der Studienordnungen
einschließlich der Studienpläne für die jeweiligen
Fachsemester vorgesehenen Lehrveranstaltungen
des Grundstudiums werden letztmalig im Sommer-
semester 2005 (30.09.2005) und die des Hauptstu-
diums letztmalig im Sommersemester 2007
(30.09.2007) angeboten.

Die Möglichkeit eines zeitlich darüber hinausgehen-
den Lehrangebots oder eines Lehrangebots in zwi-
schenzeitlich neu eingerichteten Studiengängen
bleibt unberührt.

4.4.4.4. Fristen zur Meldung und Ablegung der ZwFristen zur Meldung und Ablegung der ZwFristen zur Meldung und Ablegung der ZwFristen zur Meldung und Ablegung der Zwiiii----
schenprüfung und der Magisterprüfungschenprüfung und der Magisterprüfungschenprüfung und der Magisterprüfungschenprüfung und der Magisterprüfung

a)a)a)a) ZwischenprüfungZwischenprüfungZwischenprüfungZwischenprüfung
aa) MeldungenMeldungenMeldungenMeldungen zu Zwischenprüfungen kön-

nen erfolgen
aaa) letztmalig zur Zwischenprüfung bis

zum 30.09.200530.09.200530.09.200530.09.2005,
bbb) letztmalig zur Wiederholung einer

Fachprüfung bis zum 30.09.2007.30.09.2007.30.09.2007.30.09.2007.
bb) PrüfungsleistungenPrüfungsleistungenPrüfungsleistungenPrüfungsleistungen einschließlich der

Wiederholungen von Fachprüfungen
können letztmalig bis zum 31.03.200931.03.200931.03.200931.03.2009
erbracht werden.

b)b)b)b) MagisterprMagisterprMagisterprMagisterprüfungenüfungenüfungenüfungen
aa) MeldungenMeldungenMeldungenMeldungen zu Magisterprüfungen kön-

nen erfolgen
aaa) letztmalig zur Magisterprüfung bis

zum 30.09.2007,30.09.2007,30.09.2007,30.09.2007,
bbb) letztmalig zur Wiederholung von

Fachprüfungen oder zur Wiederho-
lung der Magisterarbeit bis zum
31.03.2010.31.03.2010.31.03.2010.31.03.2010.

bb) PrüfungsleistungenPrüfungsleistungenPrüfungsleistungenPrüfungsleistungen einschließlich der
Wiederholungsprüfungen können letzt-
malig bis zum 30.09.201030.09.201030.09.201030.09.2010 erbracht wer-
den.

5.5.5.5. Fortgelten der PrüfungsordnungenFortgelten der PrüfungsordnungenFortgelten der PrüfungsordnungenFortgelten der Prüfungsordnungen
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Magis-
ter-Prüfungsordnung der Universität Bielefeld in den
jeweils geltenden Fassungen unberührt.

6.6.6.6. Beendigung des StudiumsBeendigung des StudiumsBeendigung des StudiumsBeendigung des Studiums
Nach Ablauf des Sommersemesters 2010 (30. 09.2010 (30. 09.2010 (30. 09.2010 (30. 09.
2010)2010)2010)2010) ist eine weitere Einschreibung in den in der
Anlage genannten Studiengängen an der Universität
Bielefeld nicht mehr möglich; es erfolgt die Exmatri-
kulation der Studierenden.

7.7.7.7. Information der StudierendenInformation der StudierendenInformation der StudierendenInformation der Studierenden
Die Studierenden werden von diesen Regelungen
unverzüglich durch die Hochschule informiert.

8.8.8.8. InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Diese Regelungen treten am Tage nach ihrer Be-
kanntgabe im Verkündungsblatt der Universität
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – in Kraft.
Gleichzeitig treten die Regelungen zur Aufhebung
von Magister-Studiengängen an der Universität
Bielefeld vom 15. Juni 2005 (Verkündungsblatt der
Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen
– Jg. 34 Nr. 7 S. 84 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Entscheidungen des
Rektorats der Universität Bielefeld vom 11. Novem-
ber 2008, der Fakultät für Geschichtswissenschaft,
Philosophie und Theologie vom 3. Dezember 2008
sowie der Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft vom 17. Dezember 2008.

Bielefeld, 15. Januar 2009

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


